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Einleitung

Innerhalb eines Mehrebenensystems, in dem die jeweiligen Kompetenzen auf
verschiedene Hoheitsträger verteilt sind, lassen sich Situationen, in denen die
Möglichkeit besteht, dass zwischen den einzelnen Kompetenzinhabern ein Kon-
flikt auftritt, nicht vermeiden.1 Solche Kompetenzkonflikte2 sind insbesondere im
Rahmen der Gesetzgebung kein unbekanntes Phänomen.3 Die beteiligten Gesetz-
geber streiten hier darüber, ob die kompetenzausübende Partei nach der Kom-
petenzordnung berechtigt ist, das konkrete Gesetz zu erlassen bzw. ob eine Ver-
pflichtung der Gegenseite besteht, den Erlass des Gesetzes zu dulden. Nach der
Kompetenzordnung des Grundgesetzes lassen sich dabei zwei Ebenen unterschei-
den. Auf der Kompetenzqualif ikationsebene ist Konfliktgegenstand die Frage, ob
die kompetenzausübende Partei überhaupt über eine entsprechende Gesetz-
gebungskompetenz verfügt. Dies kann deshalb problematisch sein, weil sich Rege-
lungen nicht stets zweifelsfrei einer Gesetzgebungsmaterie zuordnen lassen. Zum
einen können die einzelnen Kompetenzthemen nicht immer klar voneinander ab-
gegrenzt werden4 und zum anderen berühren die betreffenden Regelungen des
öfteren mehrere Gegenstände. Neben einem solchen Konflikt auf der Ebene der
Kompetenzqualif ikation kann ein Konflikt auch auf der Ausübungsebene auftreten.
Ungeachtet dessen, dass eine Kompetenzzuordnung gefunden und das entspre-
chende Gesetz als kompetenzgerecht qualifiziert ist, kann die gegnerische Partei
geltend machen, dass das Gesetz sie in ihrer Kompetenz stört.5 Dies wird insbeson-
dere deutlich, wenn man bedenkt, dass trotz einer klaren Kompetenzverteilung

1 Siehe hierzu Isensee, FS Bundesverfassungsgericht, S. 719 (721); Lück, Die Gemein-
schaftstreue, S. 155.

2 Zum Begriff des Kompetenzkonflikts Stettner, Grundfragen einer Kompetenzlehre,
S. 373. Der Begriff des Konflikts setzt dabei nicht voraus, dass ein Streit wirklich entsteht
oder bereits entstanden ist.

3 So können beispielsweise Konflikte zwischen dem Bundeskartellrechtsgesetzgeber und
den Landesrundfunkgesetzgebern auftreten. Siehe hierzu Bauer, Öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalten und das Kartellrecht, S. 59 ff. und Jarass, Kartellrecht und Landesrundfunk-
recht, S. 35. Zu einem Konflikt zwischen Fachplanungs- und Baurechtsgesetzgeber siehe
Brohm, DÖV 1983, S. 525 ff. Zu einem Konflikt zwischen Landesrundfunk- und Bundeswirt-
schafts- bzw. Bundestelekommunikationsgesetzgeber Bullinger / Mestmäcker, Multimedia-
dienste, S. 144 ff.

4 Zu dieser Schwierigkeit Erbguth, DVBl. 1988, S. 317 (319 f.); Fehling, Föderalismus,
S. 31 (41); Stettner, Grundfragen einer Kompetenzlehre, S. 412 f.; Kloepfer / Bröcker, DÖV
2001, S. 1 (3).

5 Damit soll noch nichts darüber ausgesagt werden, inwieweit solche Störungen feststell-
bar sind. Siehe dazu unten 1. Teil, D. II. b) bb).



inhaltliche Berührungspunkte nicht ausgeschlossen sind und so die Möglichkeit
besteht, dass zwei kompetenzgemäße Gesetze in einem Sachverhalt zusammen-
treffen und sich gegenseitig widersprechen. Die Beteiligten können demnach auf
der Ebene der Kompetenzausübung darüber streiten, ob die Kompetenzwahrneh-
mung, wie sie sich durch das betreffende Gesetz darstellt, verfassungsgemäß ist
oder ob die Störung nicht deshalb unzulässig ist, weil möglicherweise Ausübungs-
schranken eine solche Kompetenzwahrnehmung verbieten.6

Auch im Verhältnis zwischen dem Steuer- und dem Sachgesetzgeber7 können
bei Vorliegen einer Zuständigkeitsdivergenz, wenn also die Steuer- und die Sach-
gesetzgebungsbefugnis nicht bei ein und derselben Körperschaft vereint sind,
Kompetenzkonflikte entstehen. Dies mag im ersten Moment verwundern, könnte
man doch denken, dass Gesetze über Steuern sich nur auf die Beschaffung der
notwendigen Finanzmittel beziehen, wohingegen Sachgesetze die materiell-inhalt-
liche Regelung von Sachverhalten zur Aufgabe haben. Inhaltliche Berührungs-
punkte scheinen im Verhältnis zwischen Steuer- und Sachgesetzen unmöglich, so
dass sowohl Kompetenzzuordnungsschwierigkeiten, als auch Störungen des Sach-
gesetzgebers durch den Steuergesetzgeber vermeintlich ausgeschlossen sind. Eine
solche Annahme würde jedoch übersehen, dass mittels der Steuer nicht nur Finan-
zierungs-, sondern auch Gestaltungsaufgaben wahrgenommen werden können.8

Steuern können nicht nur zum Entzug von finanziellen Mitteln bei den Abgabe-
pflichtigen führen, vielmehr können sie auch individuelle Verhaltensänderungen
verursachen. Die steuerlichen Be- oder Entlastungen sind nämlich an Vorausset-
zungen geknüpft, auf deren Vorliegen oder Nichtvorliegen die Betroffenen durch
ihr Verhalten Einfluss nehmen können. Der Anreiz, die Steuerlast zu vermeiden
bzw. zu reduzieren, kann deshalb zu Ausweichreaktionen bei den Steuerpflichtigen
führen.9 Der Eintritt dieser sog. Gestaltungs- bzw. Lenkungswirkungen kann dabei

14 Einleitung

6 Zu der Möglichkeit eines solchen Konflikts auf der Ausübungsebene siehe auch Bauer,
Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und das Kartellrecht, S. 62 ff; Jarass, Kartellrecht
und Landesrundfunkrecht, S. 39 f.; Hoffmann-Riem, Rundfunk neben Wirtschaftsrecht,
S. 65 ff; Grundmann, Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Wettbewerb, S. 92 ff.
Siehe auch Wiederin, Bundesrecht und Landesrecht, S. 341. Auch bei einem Konflikt auf der
Ausübungsebene kann man von einem Kompetenzkonflikt sprechen. So zu Recht Jarass, Kar-
tellrecht und Landesrundfunkrecht, S. 43.

7 Unter dem Steuergesetzgeber ist der Gesetzgeber zu verstehen, der die Kompetenz
zum Erlass von Steuergesetzen besitzt. Im Grundgesetz findet sich die Steuergesetzgebungs-
kompetenz in Art. 105. Dementsprechend soll der Sachgesetzgeber in negativer Beschrei-
bung als derjenige Gesetzgeber bezeichnet werden, der Gesetze nicht-steuerlicher Art erlässt.
Im Grundgesetz bilden in erster Linie die Art. 73 ff. die Grundlage für die Tätigkeit des Sach-
gesetzgebers.

8 In umgekehrter Richtung würde zudem übersehen, dass auch nicht-steuerliche Abgaben
zur Finanzierung von Staatsaufgaben beitragen können.

9 Birk, Leistungsfähigkeitsprinzip, S. 68; Kruse, Lehrbuch des Steuerrechts Band 1, S. 34;
Stern, Staatsrecht, Band II, S. 1102; Schmölders, in: Strickrodt / Wöhe / Flämig / Felix / Sebi-
ger, HwStR, Stichwort „Steuerwirkung“, S. 1370 f.; Birk, SteuerStud 1986, S. 162 (165);
Lübbe-Wolff, Rechtsfolgen und Realfolgen, S. 141.



auch zweckgerichtet verfolgt werden, um mit Hilfe der Steuer politische Ziele
durchzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Möglichkeit ausdrücklich
bestätigt und bezeichnet die Steuer in der modernen Industriegesellschaft als ein
„zentrales Lenkungsinstrument aktiver staatlicher Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik“.10 Die Steuer wird heutzutage denn auch in vielen Bereichen, wie beispiels-
weise in der Wirtschafts- oder Umweltpolitik, als Gestaltungsmittel eingesetzt.11

Da sich die Steuer- und die Sachgesetzgebungsbefugnis in dem beschriebenen
Sinne inhaltlich berühren, kann auch zwischen dem Steuer- und dem Sachgesetz-
geber ein Kompetenzkonflikt auftreten. Verfolgt der Steuergesetzgeber, der grund-
sätzlich für die Einführung, Ausgestaltung und Abschaffung von Steuern zuständig
ist,12 mittels der Steuer Lenkungszwecke,13 kann zwischen den in Rede stehenden
Gesetzgebern ein Streit darüber entstehen, ob der Steuergesetzgeber befugt ist, auf
bestimmte Materien einzuwirken und diese in seinem – von den Vorstellungen des
Sachgesetzgebers u. U. abweichenden – Sinne zu gestalten. Es stellt sich die Frage,
ob neben dem Sachgesetzgeber, der mittels vielfältiger Handlungsmittel das Ver-
halten des Einzelnen steuern und seine politischen Gestaltungsvorstellungen auf
dem entsprechenden Gebiet umsetzen kann, auch der Steuergesetzgeber Sachziele
verfolgen darf.

Zumindest auf den ersten Blick könnte man geneigt sein, diese Frage zu ver-
neinen. Schon die Zuordnung gestaltender Steuern zu der Steuergesetzgebungs-
kompetenz erscheint nicht unproblematisch. Muss sich der Steuergesetzgeber nicht
vielmehr auf die Beschaffung der notwendigen Finanzmittel konzentrieren, so dass
gestaltende Steuern unter den entsprechenden Sachkompetenztitel fallen? Möchte
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10 BVerfGE 55, 274 (299); BVerfGE 67, 256 (282).
11 Zum vielfältigen Einsatz der Steuer als Gestaltungsinstrument siehe Weber-Grellet,

Steuern im modernen Verfassungsstaat, S. 49; Kirchhof, DVBl. 2000, S. 1166 (1166); Tie-
mann, Mit Steuern steuern?, S. 7 (10). Siehe auch unten 1.Teil.E.II.2.

12 Heun, in: Dreier, GG, Art. 105, Rz. 6; Siekmann, in: Sachs, GG, Art. 105, Rz. 1. Zu den
damit verbundenen Abgrenzungsproblemen zwischen steuerlichen und nicht-steuerlichen
Abgaben siehe Sacksofsky, Umweltschutz durch nicht-steuerliche Abgaben, S. 192 ff.

13 Auf eine Gewichtung des Finanzierungs- im Verhältnis zum Lenkungszweck wird hier
bewusst verzichtet. Eine entsprechende Gewichtung ist zum einen höchst problematisch. Zum
anderen würde im Fall, dass man nur solche Steuern in die Betrachtung einbezieht, die primär
Lenkungszwecke verfolgen, der Untersuchungsrahmen von vornherein eingeschränkt. Zum
Begriff der Lenkungssteuer bzw. zu dem der steuerlichen Lenkungsnorm siehe Kulosa, Ver-
fassungsrechtliche Grenzen steuerlicher Lenkung, S. 7 f.; Kruse, Lehrbuch des Steuerrechts
Band 1, S. 36; Birk, SteuerStud 1986, S. 162 (165); Lang, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, § 4,
Rz. 22; Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Band I, S. 121. Nach Meßerschmidt, Umweltabgaben
als Rechtsproblem, S. 123 ff soll es bei der Qualifizierung einer Steuer als Lenkungssteuer
nicht auf den subjektiven Willen des Gesetzgebers ankommen, sondern auf die objektive
Finalität der Norm. Auch Vogel in: Isensee / Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Band IV,
§ 87, Rz. 52 und ders., StuW 1977, S. 97 (107) stellt nicht darauf ab, mit welcher Absicht der
Gesetzgeber die Vorschrift eingeführt hat, sondern möchte ermitteln, bis zu welcher Grenze
eine Regelung durch Überlegungen der Lastenausteilung gerechtfertigt werden kann. Rege-
lungen, die die dargestellte Grenze überschreiten, werden als Lenkungsnormen qualifiziert.


